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11 Für Bäume und Sträucher wird die Verwendung folgender heimischer Arten emp-

fohlen: 

 Bäume 

 Acer platanoides  – Spitz-Ahorn 

 Acer pseudoplatanus  – Berg-Ahorn 

 Aesculus hippocastanum  – Kastanie 

 Betula pendula  – Birke 

 Corylus colurna  – Baumhasel 

 Fagus sylvatica  – Rotbuche 

 Pinus sylvestris  – Kiefer 

 Platanus acerifolia  – Platane 

 Populus tremula  – Zitterpappel 

 Prunus avium  – Wildkirsche 

 Quercus petraea  – Traubeneiche 

 Quercus robur  – Stieleiche 

 Sorbus aucuparia  – Eberesche 

 Sorbus torminalis  – Elsbeere 

 Tilia cordata  – Winterlinde (nicht auf Parkplätzen) 

 Ulmus carpinifolia - Feld-Ulme 

 Sträucher 

 Amelanchier in Arten  – Felsenbirne 

 Cornus mas  – Kornelkirsche 

 Corylus avellana  – Haselnuss 

 Crataegus monogyna  – Weißdorn 

 Euonymus europaeus  – Pfaffenhütchen 

 Ligustrum vulgare  – Liguster 

 Ligustrum ovalifolium  – ovalblättriger Liguster (wintergrün) 

 Lonicera xylosteum  – Heckenkirsche 

 Prunus spinosa  – Schlehe 

 Rosa multiflora u.a.  – Wildrosen in Arten 

 Viburnum opulus  – Gemeiner Schneeball 

 Kletter-, Schling- und Rankpflanzen 

 Aristolochia macrophylla – Pfeifenwinde  

 Celastrus  – Baumwürger 

 Clematis in Arten  – Waldreben 

 Hedera in Arten  – Efeu 

 Hydrangea a. ssp. petiolaris  – Kletterhortensie 

 Lonicera in Arten  – Geißschlinge 

 Parthenocissus  – Wilder Wein 

 Vitis coignetiae – Scharlachwein 

 Wisteria sinensis  – Blauregen 

 

12 Die Baumstandorte sind mit dem Nachbarn abzustimmen. 

 

13  Tiefgaragen 

 Tiefgaragenausfahrten sind als geschlossene Rampenbauwerke fugendicht zu 

errichten. Die Wände und Decken müssen ein bewertetes Schalldämmmaß 

(RW‘) von mindestens 25 dB aufweisen und sind schallabsorbierend auszufüh-

ren (Mindestschallabsorbtionskoeffizient α =0,6 bei 500 Hz), letzteres kann 

z.B. durch anbringen von Rauputz erreicht werden. 

 Die Tiefgaragenentlüftungsanlagen und andere betriebstechnische Einrichtun-

gen einschließlich zugehöriger Aggregate sind gemäß dem Stand der Lärm-
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von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) einge-
halten ist eine erlaubnisfreie Versickerung des unverschmutzten Niederschlags-
wassers möglich.  
Vom Bauwerber ist eigenverantwortlich zu prüfen, ob die NWFreiV anzuwenden 
ist. Unabhängig davon, ob eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist oder 
nicht, müssen die Anlagen zur Beseitigung von Niederschlagswasser den Regeln 
der Technik entsprechend gebaut und unterhalten werden. 
Da durch den Bebauungsplan keine flächenmäßige Mehrung des Baurechts ge-
plant und das Gebiet im Bestand bereits bebaut ist, wird davon ausgegangen, 
dass eine gesicherte Erschließung im Sinne eine funktionierenden Entwässerung 
im Bestand gewährleistet ist. 

 
5 Abwässer aus Tiefgaragen sind in Verdunstungsrinnen aufzufangen und zu ver-

dunsten. Ihre Versickerung und der Anschluss an die öffentliche Kanalisation 
sind unzulässig. 

 
6 Altlasten  

Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des 
Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Alt-
last hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt München zu benachrichtigen 
(Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG). 

 
7 Das Anpflanzen von Fassadenbegrünungen wird aus ökologischen und gestalte-

rischen Gründen angeregt. 
 
8 Artenschutz 

Vor zwingend erforderlicher Fällung von Bäumen sind diese fachlich auf Habitat-
qualitäten für Vögel und Fledermäuse zu begutachten.  

Es ist vor Fällung zu prüfen, ob streng geschützte Arten (Höhlenbrüter wie Vögel 
und Fledermäuse in Baumhöhlen) vorkommen und falls diese vorkommen sind 
vorgezogenen funktionserhaltenden Maßnahmen durchzuführen (beispielsweise 
Aufhängen von Fledermauskästen). Sofern Überwinterungshabitate für Fleder-
mäuse vorkommen (Astlöcher, Baumspalten und / oder Höhlen) sind die Bäume 
im Bedarfsfall erst Ende April zu beseitigen. Ansonsten sind Fällarbeiten in der 
Zeit von 1. Oktober bis Ende Februar durchzuführen. Sofern alte, respektive be-
stehende Gebäude abgerissen werden sollten, sind auch hier die artenschutz-
rechtlichen Vorschriften des § 44 BNatSchG (Abschnitt 3 Besonderer Arten-
schutz) bzw. § 67 (Befreiungen) zu beachten. 

Zum Schutz von Vögeln ist bei Glasflächen, welche eine Fläche von 3 m² über-
schreiten, auf Vogelschutzglas mit eingebauter Folie (oder ähnlichen Mechanis-
men zur Vermeidung von Vogelanprall) zurückzugreifen. 

9 Baumschutz 
Zu erhaltender Baumbestand darf durch Neubaumaßnahmen in Wurzel-, Stamm 
und Kronenbereich nicht beeinträchtigt werden und ist vor Beginn der Bauarbei-
ten in Abstimmung mit der Gemeinde gem. DIN 18920 zu schützen. Während 
der gesamten Bauzeit ist nach RAS LP 4 in der gültigen Fassung zu verfahren. 

10 Im Bereich der Spielplätze dürfen giftige Gehölze laut LWG-Veröffentlichung 
(Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau) Giftpflanzen in Gärten 
und Grünanlagen – jeweils neueste Fassung – mit der Einstufung von „stark gif-
tig“, „giftig“ und „schwach giftig“ nicht gepflanzt werden.  
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staat Bayern –GO– diesen Bebauungsplan als 
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schutztechnik zu errichten, zu betreiben und zu warten, insbesondere sind die 
Lüfter und Antriebsaggregate soweit als möglich zu kapseln bzw. in lärmar-
mer Ausführung vorzusehen, körperschall- und schwingungsisoliert aufzustel-
len. 

 Lärmrelevante Zu- und Abluftöffnungen sind mit ausreichend dimensionierten 
Schalldämpfern zu versehen. 

 Tore von Tiefgaragenein- und ausfahrten müssen dem Stand der Lärmminde-
rungstechnik entsprechen. 

 Die Abdeckung der Regenrinnen vor Tiefgaragenein- und ausfahrten sind 
lärmarm auszubilden (z.B. mit verschraubten Gusseisenplatten oder gleichwer-
tig) 

 Ohne gutachterliche Prüfung ist eine öffentliche Nutzung von Tiefgaragen 
nicht zulässig 

 Tiefgaragenausfahrten sind so auszulegen, dass eine Beeinträchtigung gegen-
überliegender Wohnnutzungen durch Lichtimmissionen ausfahrender Fahrzeu-
ge vermieden wird. 
 

14 Immissionsschutz  
Die 110-kV Hochspannungsleitung der Eon im südöstlichen Bereich des Bebau-
ungsplanes kann zu Beeinträchtigungen der Wohn- und Arbeitsverhältnisse füh-
ren. Für Planungen innerhalb eines Mindestabstands von 10m sollte deren Unbe-
denklichkeit geprüft werden.   

 
 
15 Die DIN-Normen, auf welche die Festsetzungen (Teil A) Bezug nehmen, sind im 

Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstr.6, 10787 Berlin erschienen und bei allen DIN-
Normen-Auslegestellen kostenfrei einzusehen. Die Normen sind dort in der Regel 
in elektronischer Form am Bildschirm zugänglich. 

 Deutsches Patent und Markenamt, Auslegestelle, Zweibrückenstraße 12, 80331 
München, http://www.dpma.de 

 Hochschule München, Bibliothek, Auslegestelle mit DIN-Normen und VDI-
Richtlinien, Lothstraße 13d , 80335 München, http://www.fh-muenchen.de 

 
 
Kartengrundlage: Amtliche Katasterblätter  Nr.  SO III.5.24/25, 

SO IV.5.4/5. 
Maßstab 1:1.000 

 
Maßentnahme: Planzeichnung zur Maßentnahme nur bei maßstäbli-

chem Druck/Plot geeignet; 
Bei der Vermessung sind etwaige Differenzen auszu-
gleichen. 

 
Planfertiger: München, den ........................................................ 
 

............................................................................. 
(Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München) 

 
Gemeinde: Putzbrunn, den ...................................................... 
 

............................................................................. 
(Edwin Klostermeier, Erster Bürgermeister) 
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Verfahrensvermerke 
 
 
1. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans wurde vom Planungs-, Bau- 

und Umweltausschuss Putzbrunn am 09.11.1999 sowie 17.09.2001 beschlos-
sen und am 18.05.2017 ortsüblich bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB). 

 
Die frühzeitige Beteiligung der Bürger zum Bebauungsplan-Vorentwurf in der 
Fassung vom 09.05.2017 hat in der Zeit vom 29.05.2017 bis 05.07.2017 
stattgefunden (§ 3 Abs. 1 BauGB). 

 
Die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan-
Vorentwurf in der Fassung vom 09.05.2017 hat in der Zeit vom 29.05.2017 bis 
05.07.2017 stattgefunden (§ 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB).  

  
Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB über den Entwurf des 
Bebauungsplans Nr. 43 in der Fassung vom 03.12.2019 mit der Begründung hat 
in der Zeit vom 13.12.2019 bis 22.01.2020 stattgefunden. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 43 in der Fassung vom 
03.12.2019 mit der Begründung hat in der Zeit vom 13.12.2019 bis 
22.01.2020 stattgefunden. 

 
Die Gemeinde Putzbrunn hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 10.03.2020 
den Bebauungsplan Nr. 43 in der Fassung vom 10.03.2020 gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen. 

 
 

 Putzbrunn, den ....................................................... 
 

............................................................................. 
(Siegel) (Edwin Klostermeier, Erster Bürgermeister) 

 
2. Ausgefertigt 

 Putzbrunn, den ....................................................... 
 

............................................................................. 
 (Siegel) (Edwin Klostermeier, Erster Bürgermeister) 
 
 
3. Die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan 

erfolgte am ....................; dabei wurde auf die Rechtsfolgen der §§ 44 und 
215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit des Bebauungsplans hingewiesen. Mit 
der Bekanntmachung trat der Bebauungsplan in der Fassung vom .................... 
in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB). 

 
 

 Putzbrunn, den ....................................................... 
 

............................................................................. 
(Siegel) (Edwin Klostermeier, Erster Bürgermeister) 
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Braun-Straße, Hermann-Oberth-Straße und Michael-Haslbeck-Straße ist ein Baum 

gem. Festsetzung A 9.10 und Artenliste Hinweis B 11 zu pflanzen. Die Größe 

der Pflanzflächen für Bäume (Bauminsel) soll mind. 9 qm betragen. Für jeden zu 

pflanzenden Baum ist ein durchwurzelbarer Raum in folgender Größe sicherzu-

stellen:  

 Bäume I. Ordnung:  29-36 m³  

Bäume II. Ordnung:  21-28 m³  

Bäume III. Ordnung:  13-20 m³  

Obstbäume:  13-18 m³  

Auf die zusätzlichen Technischen Vorschriften für die Herstellung und den Ein-

bau verbesserter Vegetationstragschichten (ZTV-Vegtra-Mü) und die Notwendig-

keit eines ausreichenden Anfahrschutzes wird verwiesen. “
Vorhandene erhaltenswerte kartierte Bäume und werden angerechnet. 

 Freiflächen zwischen Baugrenzen und Straßenbegrenzungslinie sind, soweit sie 

nicht als Grundstückszugänge oder -zufahrten angelegt werden, wasserdurchläs-

sig auszuführen. 

 

9.6  zu erhaltender Baum / Baumgruppe / Sträucher 

 

 Bei Beschädigung erhaltenswerter Bäume mit der Folge des Absterbens muss ein 

standortheimischer Ersatzbaum als Solitär mit einem Stammumfang von mindes-

tens 20-25 cm gepflanzt werden. Der Standort der Neupflanzung kann bis zu 5m 

vom bisherigen Standort abweichen. 

 

9.7  wichtiger Baum / Strauchgruppe, darf nur beseitigt 

werden wenn er die Ausnutzung des eingeräumten Bau-

rechts verhindert oder sein Erhalt die Bebauung nach-

haltig beeinträchtigen würde. 

 

9.8 Pro Gewerbegrundstück sind mindestens so viele Bäume zu pflanzen, dass je 

angefangene 500 qm Gesamtgrundstücksfläche, beim Allgemeinden Wohngebiet 

je 200 qm ein heimischer Baum (siehe Hinweis 11) steht. Die in Festsetzung 

A.9.5 und 9.6 festgesetzten Bäume sind hierauf anzurechnen. 

 

9.9 Die unbebauten Flächen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind, 

soweit sie nicht als Geh- oder Fahrflächen, als Stellplätze für Kraftfahrzeuge oder 

Lagerplatz angelegt sind, zu bepflanzen. Die Bäume und Sträucher sind zu pfle-

gen, zu erhalten und bei Ausfall nachzupflanzen. 

 

9.10 Für festgesetzte Pflanzungen gelten folgende Vorgaben 

 Größe und Umfang der zu pflanzenden Bäume: 

 Mindeststammumfang: 20-25 cm, 3 x verpflanzt 

 Größe der zu pflanzenden Sträucher: 

 Qualität: 100/125 cm, 2x verpflanzt. 

 

9.11 Mind. 25% der Fassadenfläche sind mit mindestens einer selbstklimmenden, 

rankenden oder schlingenden Pflanze je 2 m Wandlänge dauerhaft zu begrünen, 

sofern brandschutzrechtliche Belange nicht entgegenstehen. Wenn keine selbst-

klimmenden Arten verwendet werden, sind Rankhilfen bis zur Traufe vorzuse-

hen. Empfohlene Kletterpflanzen siehe Hinweis 11. 

 

9.12 Stellplätzanlagen mit mehr als 5 Stellplätzen sind durch Pflanzungen zu unter-
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5.4  abweichende Bauweise: zweiseitiger Grenzanbau zuläs-

sig 

 

5.5  offene Bauweise 

 

5.6  offene Bauweise: nur Doppelhaus zulässig 

 

5.7  offene Bauweise: nur Hausgruppe zulässig 

 

5.8 Die Geltung des Art. 6 Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 BayBO zur Einhaltung der Ab-

standsflächen wird angeordnet. Eine Abweichung ist ausnahmsweise auf dem 

Grundstück mit der Fl.Nr. 280/10 nach Osten zum Grundstück mit der Fl.-Nr. 

280 aufgrund der Bestandsituation zulässig. Hier darf das Hauptgebäude unter 

Ausnützung der zulässigen Wandhöhe bis auf einen Meter an die Grundstücks-

grenze herangebaut werden. 

 

 

6 Bauliche Gestaltung 

 

6.1 Gebäudesockel im Allgemeinen Wohngebiet 

 

Die Oberkante Rohfußboden im Erdgeschoss ist max. bis zu 0,3 m über der 

Oberkante der Straßenoberfläche in der Mitte der derjenigen Erschließungsstra-

ße, an der die Zufahrt in das Grundstück liegt, zulässig. Sollten Zufahrten von 

mehreren Erschließungsstraßen bestehen, so ist die jeweils höhere Erschlie-

ßungsstraße heranzuziehen. 

Garagen und Nebenanlagen sind ohne Höhenunterschied zum natürlichen Gelän-

de auszuführen. 

 

6.2 Fassadengestaltung im Gewerbegebiet 

 

Als Fassadenmaterial sind hell verputzte Mauerflächen oder nicht reflektierende 

Metallverkleidungen zulässig. An den Fassaden dürfen keine grellen oder stark 

reflektierenden Materialien verwendet werden. 

  

6.3 Dächer im Gewerbegebiet  

 

 Die Dachneigung im GE darf max. 25° betragen. Dies gilt nicht für Dachaufbau-

ten zur Energiegewinnung, sowie kleinteilige Gestalt- und Belichtungselemente. 

 

6.4 Dächer im Allgemeinen Wohngebiet 

 

In den als WA ausgewiesenen Flächen sind Flachdächer, Satteldächer und Pult-

dächer zulässig.  

 

6.5  zulässige Hauptfirstrichtung 

 

6.6 Im WA sind Dachgauben ab einer Dachneigung von 30° mit einem Abstand von 

min. 1,50 m untereinander und einem vertikalen Abstand vom Dachfirst von 

0,50 m und einem Mindestabstand zur Giebelwand von 1,00 m zulässig. 

 

6.7 Für Neubauten im GE sind bei Dächern mit einer Neigung von bis zu 5° mindes-

D

H

o

c
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A Festsetzungen 
 

 

1 Geltungsbereich und Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen 

 

1.1  Geltungsbereich 

 

1.2  Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen zu Art und 

Maß der baulichen Nutzung 

 

 

2 Art der baulichen Nutzung 

 

2.1  Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO 

 

Die Ausnahmen gemäß § 4 (3) Nr. 3, 4 und 5 BauNVO sind nicht zulässig. 

 

2.2  Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO 

  

2.3 Vergnügungsstätten sind unzulässig.  

 

 

3 Emissionskontingentierung 

 

3.1  In den festgesetzten Gewerbegebieten sind Betriebe und Anlagen unzulässig, 

deren je m² Grundstücksfläche abgestrahlte Schallleistung die in der folgenden 

Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 für die be-

troffenen Gebiete tags (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) bzw. nachts (22:00 Uhr bis 

6:00 Uhr) überschreitet 

 

 Emissionskontingente LEK, Tag für die Tageszeit in dB(A) je m² 

Teilfläche  Teilfläche  Fläche  für Gebiet k  

Fl.-Nr.  (ID)  m2  WA 1  WA 2  WA 3  WA 4  WA 5  GE  
250/1  K1  1.768  58  58  60  59  58  64  
280/25  K2  4.971  58  58  60  59  58  64  
280/24  K3  2.376  61  60  60  59  58  64  
280/10  K4  5.725  58  58  60  59  58  64  
280/11  K5  2.821  58  58  60  59  58  64  
280/23  K6  2.897  58  58  60  59  58  64  
280/13  K7  3.601  58  58  60  59  58  64  
280/12  K8  4.159  58  58  60  59  58  64  
280  K9-1  12.565  58  58  60  59  58  64  
273  K9-2  15.164  58  58  60  59  71  64  
280/9  K9-3  15.555  58  58  60  59  58  64  
280/19  K10  9.098  58  58  60  59  58  64  
280/14  K11  2.774  58  58  60  59  58  64  
Isaramperwerke  K12  64  58  58  60  59  58  64  
296  K13  13.545  58  58  60  62  58  64  
296/32  K14  12.069  58  57  60  59  58  64  
296/5  K15  5.936  58  57  60  59  58  64  
296/10  K16  12.108  60  57  60  59  58  64  
300/1  K17  3.183  58  58  60  59  58  64  
296/9  K18  7.330  58  58  60  59  62  64  

 Emissionskontingente LEK, Nacht für die Nachtzeit in dB(A) je m² 

WA

GE1-6
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B Kennzeichnungen 
 

 

1   amtlich kartierte Altlastenverdachtsfläche 

 

 

 

C Hinweise 
 

 

1 Zeichnerische Hinweise 

 

bestehende Grundstücksgrenze 

 

vorhandene Haupt- und Nebengebäude 

 

abzubrechendes Haupt- oder Nebengebäude 

 

Flurstücknummer, z. B. 280/21 

 

Bauverbotszone 

 

110-kV-4-fach-Leitung mit Schutzstreifen je 32,5 m 

 

  Parkbuchten 

 

 

2 Sämtliche Gebäude müssen vor Fertigstellung an die zentrale Wasserversor-

gungsanlage angeschlossen sein. 

 

2 Die Erkundung des Baugrunds obliegt dem jeweiligen Bauherren, der sein Bau-

werk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- und Schichtenwasser sichern muss. 

 

3 Abwässer sind im Trennsystem abzuleiten. Sämtliche Gebäude sind vor Bezug 

an die Abwasseranlage des Abwasserzweckverbandes Ost anzuschließen. 

 

4  Niederschlagswasser  

Grundsätzlich ist anfallendes unverschmutztes Niederschlagswasser vor Ort über 

die belebte Oberbodenzone zu versickern, sofern dies aufgrund der Sickerfähig-

keit des Bodens und sonstiger Randbedingungen möglich ist. Flächen- und Mul-

denversickerung ist als vorrangige Lösung zu verwenden. 

Sollte eine Flächen- bzw. Muldenversickerung technisch nicht möglich sein, ist 

dies stichhaltig zu begründen. 

Für die Bemessung und Planung der Anlagen im Umgang mit Niederschlagswas-

ser wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anla-

gen zur Versickerung von Niederschlagswasser) und das Merkblatt DWA-M 153 

(Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser) verwiesen. 

Das Versickern von Niederschlagswasser stellt einen wasserrechtlichen Benut-

zungstatbestand dar und bedarf einer behördlichen Erlaubnis. Die Genehmi-

gungsbehörde ist das Landratsamt München. 

Werden die Voraussetzungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung 

(NWFreiV) und die dazugehörigen Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten 

P

280/12
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7.10  Versorgungsleitungen aller Art sind unterirdisch zu führen. 
 
8  Garagen und Stellplätze 
 
8.1 Garagen, Tiefgaragen und Stellplätze sind innerhalb der Baugrenzen zulässig. 

Darüber hinaus sind Garagen, Tiefgaragen und Stellplätze nur auf den hierfür ge-
kennzeichneten Flächen zulässig.  

 
8.2  Stellplatz/Garage/Gemeinschaftsgarage/Tiefgarage/ 

Tiefgaragenrampe 
 

Tiefgaragenrampenbauwerke sind einzuhausen, ihre Decken und Wände sind 
schallabsorbierend auszuführen. 
Die Gemeinschaftsgarage dient der Wohnanlage auf Fl.-Nr. 280/18. 

 
8.3 Tiefgaragen sind – soweit sie nicht unter Gebäuden liegen – mit mind. 0,50 m 

Überdeckung und Begrünung auszubilden. Ausgenommen hiervon sind Bereiche, 
die auf Grund ihrer Funktion versiegelt sein müssen (z.B. innere Erschließungs-
wege). 

 
8.4 Für die Ermittlung des Stellplatzbedarfs ist die Stellplatzsatzung der Gemeinde 

Putzbrunn in der jeweils gültigen Fassung heranzuziehen. 
 
 
9 Grünordnung 
 
9.1  öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung Spielplatz 
 
9.2  Privater Spielplatz 
 
9.3  Grünfläche als zu begrünender Grundstücksteil in einer 

Breite von mind. 3 m. 
 

 Der zu bepflanzende Grundstücksteil entlang der Stra-
ßenräume kann pro Grundstück durch Einfahrten von 
2x 7 m oder 1x 12 m unterbrochen werden. Ist ein 
Grundstück länger als 100 m, so kann die zu bepflan-
zende Fläche insgesamt mit 24 m für Einfahrten unter-
brochen werden, eine Unterbrechung darf jedoch nicht 
breiter als 12 m betragen 

 
9.4  Innerhalb der festgesetzten Baugrenzen sind im Gewerbegebiet die seitlichen und 

rückwärtigen Grundstücksgrenzen, soweit nicht Grenzbebauung besteht oder 
mehrere Grundstücke bei einem Eigentümer liegen, beidseitig zu bepflanzen, z.B. 
mit Rankern / Kletterpflanzen, Sträuchern, Einzelbäumen, Pflanzbreite mind. 1 m. 
Auf Festsetzung A 9.10 und die Artenliste in Hinweis B 11 wird verwiesen. Die-
ser Pflanzstreifen darf nicht durch Lagerflächen, befestigte Flächen oder Kraft-
fahrzeugstellplätze verschmälert werden.  

 

9.5   zu pflanzender Baum 
 

 Je angefangene 20 m laufende Grundstücksgrenze entlang der Wernher-von-

St,Ga,GGa,TGa
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4.3 Eine Überschreitung der max. zulässigen Grundfläche bzw. Grundflächenzahl 
durch Anlagen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO (Garagen und Stellplätze mit ihren 
Zufahrten, Nebenanlagen und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberflä-
che, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird) ist im WA bis zu ei-
ner GRZ von max. 0,6, im GE bis max. 0,8 zulässig. Auf den nachfolgend be-
nannten Grundstücken ist eine Überschreitung der GRZ wie folgend zulässig: 
 
Fl. Nr. 280/12; bis max. 0,87  
Fl. Nr. 280/23; bis max. 0,88 
Fl. Nr. 300/1;   bis max. 0,88 
Fl. Nr. 280/19; bis max. 0,89 
Fl. Nr. 280/24; bis max. 0,95 
Fl. Nr. 280/11; bis max. 0,95  
Fl. Nr. 296/32, bis max. 0,83 
 
 

4.4  maximal zulässige Geschossflächenzahl, z.B. GFZ 1,5 
 
4.5  maximal zulässige Geschossfläche, z.B. GF 250 qm 

 
4.6  Höchstzahl der Vollgeschosse, z.B. III 
 
4.7 Wandhöhen 
 

Im GE ist die Gebäudehöhe durch die max. zulässige Wandhöhe festgesetzt: 
 

 maximale Wandhöhe, z.B. 12,50 m 
 

Die Wandhöhe wird von der Oberkante der Straßenoberfläche in der Mitte der 
derjenigen Erschließungsstraße, an der die Zufahrt in das Grundstück liegt, und 
des zu errichtenden Gebäudes bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der 
Oberkante Dachhaut gemessen. Sollten Zufahrten von mehreren Erschließungs-
straßen bestehen, so ist die jeweils höhere Erschließungsstraße heranzuziehen. 

 
Technische, konstruktiv bedingte Aufbauten sowie Aufzugsmaschinenräume 
dürfen die max. Wandhöhe ausnahmsweise um max. 5 m und auf einer Fläche 
von max. 10% des obersten Vollgeschoßes überschreiten. 

 
 
5 Überbaubare Grundstücksfläche und Bauweise 
 
5.1  Baugrenze 
 
5.2  Im GE1 sind begrünte Lärmschutzwände auch außerhalb der Baugrenzen zuläs-

sig.  
 
5.3  abweichende Bauweise, modifiziert die offene dahinge-

hend, dass Gebäudelängen über 50 m zulässig sind; 
Bei den Grundstücken mit den Fl.-Nrn. 296 und 296/32 
ist ein einseitiger Grenzanbau zur Anbindung an die 
Überbauung der Werner-von-Braun-Straße (Festsetzung 
7.8) zulässig. 

GFZ 1,5

WH  12,50 

GF 250

III

b
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gliedern und mit mind. 1,50 m breiten Pflanzstreifen einzugrünen. Je fünf Stell-

plätze ist ein standortgerechter Baum zu pflanzen. Dieser kann auf die Festset-

zung A.9.8 angerechnet werden. 

 Für jeden zu pflanzenden Baum ist ein durchwurzelbarer Raum in folgender Grö-

ße sicherzustellen:  

 Bäume I. Ordnung:  29-36 m³  

Bäume II. Ordnung:  21-28 m³  

Bäume III. Ordnung:  13-20 m³  

Obstbäume:  13-18 m³  

Auf die zusätzlichen Technischen Vorschriften für die Herstellung und den Ein-

bau verbesserter Vegetationstragschichten (ZTV-Vegtra-Mü) und die Notwendig-

keit eines ausreichenden Anfahrschutzes wird verwiesen. 

 

 

10 Einfriedungen 

 

10.1 In Richtung der öffentlichen Verkehrsfläche sind in dem mit WA gekennzeichne-

ten Bereich nur sockellose, senkrechte Lattenzäune oder Maschendrahtzäune in 

einer Höhe von max. 1,40 m über Gehwegkante zulässig. Maschendrahtzäune 

sind mit heimischen Sträuchern (siehe Hinweis 11) zu hinterpflanzen. Eine Bo-

denfreiheit von 10 cm für die Durchlässigkeit für Kleintiere muss gewährleistet 

werden 

 

10.2 Einfriedungen im GE sind bis zu einer max. Höhe von 2,00 m über Geländeober-

kante zulässig. Geschlossene Mauern als Einfriedungen sind unzulässig. 

 

10.3 Grundstückteile, welche direkt an die Glonner Straße angrenzen, sind lückenlos 

entsprechend der Festsetzung 9.4 zur Glonner Straße hin zu bepflanzen.  

 

 

11 Vermaßungen 

 

 

Maßzahl in Metern, z. B. 30 m 

 

30,0

Putzbrunn Bebauungsplan Nr. 43  10.03.2020 

 

PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München PUT2-25 Seite 7/15 

 

tens 20% der Gesamtdachfläche zu begrünen. 
 Abweichungen von dieser Festsetzung können ausnahmsweise zugelassen wer-

den, wenn eine Begrünung nachweislich negative Auswirkungen auf die Produk-
tion des bestehenden Betriebes hat. 

 
6.8 Anlagen, die zur Gewinnung regenerativer Energie dienen, sind ausschließlich an 

und auf Gebäuden anzubringen und gestalterisch auf das Gebäude abzustimmen.  
 
6.9 Werbeanlagen dürfen die Traufhöhe der Gebäude nicht überragen. Werbeanlagen 

mit Leuchtsignalen, bewegtem Licht oder wechselnder Beleuchtung sowie Bild-
schirme oder Displays und Laser, aufblasbare Pneus oder Fesselballone sind un-
zulässig.  

 
 
7 Öffentliche Verkehrsflächen und Infrastruktur 
 
7.1  Straßenverkehrsfläche  
 
7.2  Fläche für Gemeinschaftsanlagen; 
  Hier: Gemeinschaftsgarage für die Wohnanlage auf Fl.-

Nr. 280/18 
 
7.3  Fußweg 
 
7.4  Straßenbegleitgrün 
 
7.5  Straßenbegrenzungslinie 
 
7.6  Trafostation 
 
7.7  Sichtdreieck, mit Angabe der Schenkellänge in Metern 
 
 Sichtdreiecke sind von Baulichkeiten, Anpflanzungen und Ablagerungen über 

0,80 m Höhe, gemessen an der Gehsteigoberkante freizuhalten. Bedingt ausge-
nommen sind einzeln stehende hochstämmige Bäume mit einem Astansatz von 
mindestens 2,50 m Höhe. Es darf keine Wandwirkung entstehen. 

 
7.8  Überbaubare Verkehrsfläche; 
  Ab einer Höhe von 5,50 über Straßenoberkante ist eine 

bauliche Anlage welche die Verkehrsfläche überspannt 
zulässig. Eine Durchfahrtshöhe von 5,50 m muss stets 
gewährleistet sein.  
Die Art der zulässigen Nutzung des Gebäudes wird ent-
sprechend der westlich und östlichen anschließenden 
Gebäude als Gewerbegebiet gemäß Festsetzung 2.2 
festgesetzt.   

 
7.9  Private Sammelrohrleitung mit beidseitigem Schutzstrei-

fen mit einer Breite von je 1,5 m  
  Mit Leitungsrecht zu Gunsten der Eigentümer des 

Grundstücks mit der Fl.-Nr. 250 zu belastende Fläche 
 

F

GGa St

2
5

50

2
5
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Teilfläche  Teilfläche  Fläche  für Gebiet k  

Fl.-Nr.  (ID)  m2  WA 1  WA 2  WA 3  WA 4  WA 5  GE  
250/1  K1  1.768  43  43  45  44  41  45  

280/25  K2  4.971  43  43  45  44  41  45  

280/24  K3  2.376  43  43  45  44  41  45  

280/10  K4  5.725  43  42  45  44  41  45  

280/11  K5  2.821  43  42  45  44  41  45  

280/23  K6  2.897  46  47  47  48  49  45  

280/13  K7  3.601  44  42  45  44  41  45  

280/12  K8  4.159  44  49  45  44  45  53  

280  K9-1  12.565  47  47  45  45  48  51  

273  K9-2  15.164  47  47  45  45  56  51  

280/9  K9-3  15.555  47  47  45  45  48  51  

280/19  K10  9.098  43  42  45  44  42  45  

280/14  K11  2.774  43  42  45  44  40  45  

Isaramperwerke  K12  64  43  42  45  50  46  49  

296  K13  13.545  43  42  45  44  42  45  

296/32  K14  12.069  43  43  46  44  40  45  

296/5  K15  5.936  43  40  45  44  43  45  

296/10  K16  12.108  49,5  44  46  49  48  46  

300/1  K17  3.183  46  42  45  44  42  45  

296/9  K18  7.330  43  42  45  44  48  45 

 

  Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN 

45691: 2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) LEK,i durch 

LEK,i.k zu ersetzen ist. 

 

3.2  Teilbereiche mit unterschiedlichen Emissionskontingen-

ten 

 

3.3  Abgrenzung von Teilflächen mit unterschiedlichen 

Emissionskontingenten 

 
3.4  Anhand von schalltechnischen Gutachten ist beim Baugenehmigungsantrag bzw. 

Nutzungsänderungsantrag von jedem anzusiedelnden Betrieb mit Ausnahme von 

Büroräumen und Räumen mit ähnlicher Nutzung nachzuweisen, dass die festge-

setzten Emissionskontingente nicht überschritten werden. Die Gutachten sind 

unaufgefordert vorzulegen.  

  Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebau-

ungsplanes, wenn der Beurteilungspegel Lr den Immissionsrichtwert nach TA 

Lärm um mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze). 

 
3.5 In begründeten Ausnahmefällen kann von den Festsetzungen 3.1 und 3.4 abge-

wichen werden, sofern die schalltechnische Unbedenklichkeit durch ein entspre-

chendes Sachverständigengutachten nachgewiesen wird.  

 

 

4 Maß der baulichen Nutzung 

 

4.1  max. Grundflächenzahl, z.B. GRZ 0,6 

 

4.2  max. Grundfläche, z.B. GR 140 

 

K1-18

GRZ 0,6

GR 140

Luftbild (M 1:5.000)

Flächennutzungsplan in Aufstellung; Entwurfsstand 17.12.2019 (M 1:10.000)
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